
Pflegegrad 1 Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5

Einzelzimmer Einzelzimmer Einzelzimmer Einzelzimmer Einzelzimmer

Unterkunft 22,23 € 22,23 € 22,23 € 22,23 € 22,23 €

Verpflegung 17,11 € 17,11 € 17,11 € 17,11 € 17,11 €

Pflegekosten 49,97 € 64,07 € 80,24 € 97,11 € 104,67 €

Ausbildungsumlage 5,37 € 5,37 € 5,37 € 5,37 € 5,37 €

Investitionskosten 18,15 € 18,15 € 18,15 € 18,15 € 18,15 €

Vereinbarte Zusatzkosten

Tagessatz 112,83 € 126,93 € 143,10 € 159,97 € 167,53 €

durchschnittlicher Monatsaufwand 3.432,29 € 3.861,21 € 4.353,10 € 4.866,29 € 5.096,26 €

abzüglich gesetzlicher Pflegekassenanteil 125,00 € 770,00 € 1.262,00 € 1.775,00 € 2.005,00 €

abzüglich 5% der pflegebedingten Aufwendungen 

im ersten Jahr der vollst. Aufnahme*
0,00 € 67,12 € 67,11 € 67,12 € 67,12 €

Eigenanteil 3.307,29 € 3.024,09 € 3.023,99 € 3.024,17 € 3.024,14 €

Pflegewohngeld maximal* 552,12 € 552,12 € 552,12 € 552,12 € 552,12 €

Abzug laufendes Einkommen 1

Abzug laufendes Einkommen 2

Restsumme

 - 5% bis einschließlich 12 Monate

 - 25% von mehr als 12 Monaten

 - 45% von mehr als 24 Monaten

 - 70% von mehr als 36 Monaten

Pflegekosten ab 1. März 2023

*Der Pflegebedürftige hat Anspruch auf Pflegewohngeld wenn das laufende Einkommen zur Deckung der 

Pflegekosten nicht ausreicht und vorhandenes Vermögen bis auf einen Selbstbehalt von 10.000,00 € bzw. 

15.000,00 € bei Eheleuten, abgeschöpft ist. Pflegewohngeld wird nur auf Antrag beim zuständigen 

Sozialhilfeträger gewährt.

Reicht auch dann das eigene Einkommen nicht aus und ist kein Vermögen (über 10.000,00 € bei 

Einzelpersonen und über 20.000,00 € bei Eheleuten) vorhanden, sollte bei der zuständigen Kreis- oder 

Stadtverwaltung Sozialhilfe beantragt werden.

*Leistungszuschlag nach § 43c SGB XI ab 01.01.2022 auf den zu zahlenden Eigenanteil an den 

pflegebedingten Aufwendungen einschließlich der Ausbildungsumlagen:


